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Sehr geehrte Kundin 

Sehr geehrter Kunde 

Sie haben sich für die Wasserfahrzeugversicherung 
der LINDEMANN Versicherungen entschieden. Dafür 
danken wir Ihnen herzlich. 

Ob Panne, Kollision oder Diebstahl – rufen Sie uns 
direkt ab Schadenplatz an und wir helfen Ihnen 
weiter. 

Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen bilden 
zusammen mit der Police Ihren individuellen Versi-
cherungsschutz. 

Wir wünschen Ihnen immer eine handbreit Wasser 
unterm Kiel und eine unfallfreie Fahrt. 

Ihre LINDEMANN Versicherungen GmbH (LVG) 

InhaltsübersichtInhaltsübersichtInhaltsübersichtInhaltsübersicht 
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Ihre Wasserfahrzeugversicherung im Ihre Wasserfahrzeugversicherung im Ihre Wasserfahrzeugversicherung im Ihre Wasserfahrzeugversicherung im ÜÜÜÜberblickberblickberblickberblick    

Gern orientieren wir Sie über den wesentlichen Inhalt unseres VersichGern orientieren wir Sie über den wesentlichen Inhalt unseres VersichGern orientieren wir Sie über den wesentlichen Inhalt unseres VersichGern orientieren wir Sie über den wesentlichen Inhalt unseres Versicheeeerungsangebots.rungsangebots.rungsangebots.rungsangebots.    

Wer ist VersicherWer ist VersicherWer ist VersicherWer ist Versicherungsungsungsungs----
trägträgträgträgeeeerin?rin?rin?rin?    

Welche WasserfahrzeugeWelche WasserfahrzeugeWelche WasserfahrzeugeWelche Wasserfahrzeuge    
und Personen sind verund Personen sind verund Personen sind verund Personen sind ver----
ssssiiiichert?chert?chert?chert?    

Welche VersicherungenWelche VersicherungenWelche VersicherungenWelche Versicherungen    
können abgeschlossenkönnen abgeschlossenkönnen abgeschlossenkönnen abgeschlossen    
werden?werden?werden?werden?    

Welches sind die verWelches sind die verWelches sind die verWelches sind die ver----
ssssiiiicherten Leistungen?cherten Leistungen?cherten Leistungen?cherten Leistungen?    

Welche AusschlüsseWelche AusschlüsseWelche AusschlüsseWelche Ausschlüsse    
bestehen?bestehen?bestehen?bestehen?    

Die Lindemann Versicherungen GmbH (LVG) mit Sitz in Staad. 

(www.lindemann-versicherung.ch) 

Die versicherten Wasserfahrzeuge und Personen sind im Antrag und in der 
Police aufgeführt. 

Haftpflichtversicherung. Haftpflichtversicherung. Haftpflichtversicherung. Haftpflichtversicherung. Versichert sind Schadenersatzansprüche infolge von 
(AVB B 1): 

– Verletzung oder Tötung von Personen; 

– Beschädigung oder Zerstörung von Sachen. Den Sachschäden gleichgestellt 
sind Verletzung oder Tötung von Tieren. 

Kaskoversicherung. Kaskoversicherung. Kaskoversicherung. Kaskoversicherung. Gedeckt sind Schäden am versicherten Wasserfahrzeug, 
die im Antrag und in der Police aufgeführt sind (AVB C 1): 

– Feuer; 

– Diebstahl; 

– Glasbruch; 

– Schneerutsch; 

– Böswillige Beschädigung / Vandalenschäden; 

– Elementar; 

– Loses Zubehör und persönliche Habe; 

– Flugkörper; 

– Kollision. 

Unfallversicherung. Unfallversicherung. Unfallversicherung. Unfallversicherung. Versichert sind Unfälle im Zusammenhang mit der Benüt-
zung des versicherten Wasserfahrzeugs sowie bei unterwegs geleisteter Hilfe 
(AVB D 1). 

Haftpflichtversicherung. Haftpflichtversicherung. Haftpflichtversicherung. Haftpflichtversicherung. Im Rahmen der im Antrag und in der Police aufge-
führten Garantiesumme bezahlt die LVG berechtigte Ansprüche und wehrt 
unberechtigte ab (AVB B 4). 

Kaskoversicherung. Kaskoversicherung. Kaskoversicherung. Kaskoversicherung. Bei einem versicherten Ereignis erbringt die LVG folgende 
Leistungen: 

– Übernahme der Reparaturkosten (AVB C 3.2) oder 

– Erbringen der Totalschaden-Entschädigung (AVB C 3.3). 

Zudem werden folgende Kosten übernommen (AVB C 3.1): 

– Bergung und Transport in die nächste geeignete Werft; 

– Bergung des gesunkenen Wasserfahrzeugs. 

Unfallversicherung. Unfallversicherung. Unfallversicherung. Unfallversicherung. Die versicherten Leistungen sind im Antrag und in der 
Police aufgeführt (AVB D 3): 

– Todesfall; 

– Invalidität; 

– Heilungskosten. 

Selbstbehalte. Selbstbehalte. Selbstbehalte. Selbstbehalte. Die vereinbarten Selbstbehalte sind im Antrag und in der Police 
aufgeführt(AVB A 7). 

Haftpflichtversicherung. Haftpflichtversicherung. Haftpflichtversicherung. Haftpflichtversicherung. Unter anderem nicht versichert (AVB B 5): 

– sind Ansprüche des Eigentümers, des Halters und des Führers des Wasser-
fahrzeugs; 

– sind Ansprüche aus Sachschäden des Ehegatten des Ersatzpflichtigen, sei-
ner Verwandten in auf- und absteigender Linie und seiner mit ihm im ge-
meinsamen Haushalt lebenden Geschwister; 

– sind Ansprüche aus Unfällen bei Rennen, für die eine besondere Haftpflicht-
versicherung besteht.  

– ist die Haftpflicht, wenn der Wasserfahrzeugführer den gesetzlich erforderli-
chen Ausweis nicht besitzt; 

– ist die Haftpflicht aus Fahrten ohne behördliche Bewilligung. 
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Wo gelten die VersicheruWo gelten die VersicheruWo gelten die VersicheruWo gelten die Versicherun-n-n-n-
gen?gen?gen?gen?    

    

    

Wie berechnet sich die PrWie berechnet sich die PrWie berechnet sich die PrWie berechnet sich die Prä-ä-ä-ä-
mie?mie?mie?mie?    

Welche Pflichten hat der Welche Pflichten hat der Welche Pflichten hat der Welche Pflichten hat der 
Versicherungsnehmer?Versicherungsnehmer?Versicherungsnehmer?Versicherungsnehmer?    

WanWanWanWann beginnt und enden beginnt und enden beginnt und enden beginnt und endetttt der  der  der  der 
Versicherungsschutz /Versicherungsschutz /Versicherungsschutz /Versicherungsschutz /----
vertrag?vertrag?vertrag?vertrag?    

Welche Daten werden wieWelche Daten werden wieWelche Daten werden wieWelche Daten werden wie    
von der LVG verwendet?von der LVG verwendet?von der LVG verwendet?von der LVG verwendet?    

Kaskoversicherung. Kaskoversicherung. Kaskoversicherung. Kaskoversicherung. Nicht versichert sind unter anderem (AVB C 4): 

– Betriebsschäden, z. B. Fehlen oder Einfrieren von Flüssigkeiten, Überhitzen 
des Motors und Verschwellen bei Holzbooten; 

– allmählich eingetretene Schäden infolge mangelhafter Kontrolle, Wartung 
und Unterhalt; 

– Folgekosten für Liegetage, Überwinterung, allfälligen Minderwert, Beein-
trächtigung der Rennfähigkeit, Nutzungsausfall; 

– Schramm-, Druck-, Politur- oder Farbschäden, die beim Transport der versi-
cherten Sachen entstehen; 

– Verlieren oder Überbordgehen versicherter Sachen; 

– Schäden bei der Teilnahme an Rennen und ähnlichen Wett- und Trainings-
fahrten mit Motor- Wasserfahrzeugen; 

– Führen des Wasserfahrzeugs durch eine Person, die den gesetzlich erforder-
lichen Ausweis nicht besitzt; 

– Fahrten ohne behördliche Bewilligung. 

Unfallversicherung. Unfallversicherung. Unfallversicherung. Unfallversicherung. Nicht versichert sind unter anderem (AVB D 5): 

- Wasserfahrzeugführer, die den gesetzlich erforderlichen Ausweis nicht be-
sitzen. 

Zone A: Europäische Binnengewässer einschliesslich Flüssen, Kanälen und 
damit verbundenen Seehäfen bis zu deren äussersten Mole oder bis zu deren 
Seegrenze sowie in Europa an Land, ohne Russische Föderation, Estland, 
Lettland, Litauen, Weissrussland, Ukraine, Moldawien, Georgien, Armenien, 
Aserbeidschan und Kasachstan (AVB A 3). 

Zone B: Die Zone A, die Nordsee bis Grenze von Bergen-Wick, der Ärmelka-
nal, die irische See und die angrenzenden atlantischen Gewässer innerhalb der 
Grenzen 60° Nord, 20° West und 25° Nord, das Mittelmeer zwischen den 
Meerengen von Gibraltar und Bosporus unter Ausschluss der afrikanischen 
Küsten. 

 

Die Prämie wird durch das Wasserfahrzeug und den Führer, den Umfang des 
gewählten Versicherungsschutzes und der Selbstbehalte sowie der Stufe im 
Schadenfreiheitsrabatt-System (AVB A 5) bestimmt. Die Prämien, gesetzli-
chen Abgaben und Gebühren sind im Antrag, in der Police sowie in der Prä-
mienabrechnung aufgeführt. 

Unter die wesentlichen Pflichten des Versicherungsnehmers fallen: 
Unverzügliche Meldung eines Schadenfalls an die LVG (AVB A 6):  
Telefon 071 855 81 81;Telefon 071 855 81 81;Telefon 071 855 81 81;Telefon 071 855 81 81;    
– Anerkennungsverbot von Forderungen (AVB A 6.22). 

Der Vertrag beginnt an dem im Antrag und in der Police aufgeführten Datum. 
Bis zur Aushändigung der Police oder einer definitiven Deckungszusage kann 
die LVG den Antrag schriftlich ablehnen. Der Vertrag verlängert sich am Ende 
der Vertragsdauer jeweils um 1 Jahr, wenn nicht ein Vertragspartner spätes-
tens 3 Monate vorher eine Kündigung erhalten hat. Verträge mit Laufzeiten 
von weniger als 1 Jahr erlöschen am Tag, der im Antrag und in der Police 
aufgeführt ist. 

Der Vertrag kann unter anderem durch Kündigung vorzeitig beendet werden: 

– Nach jedem Schadenfall, für den die LVG Leistungen erbringt (AVB A 9); 
 
– Bei Änderung der Prämien, des Schadenfreiheitsrabatts-Systems oder 
Selbstbehaltregelung kann der Versicherungsnehmer die Versicherungen auf 
Ende des Versicherungsjahrs kündigen, wenn er mit der Neuregelung nicht 
einverstanden ist (AVB A 8). 

Im Rahmen der Vertragsanbahnung und der Vertragsdurchführung erhält die 
LVG Kenntnis von folgenden Daten: 

– Kundendaten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität,         
Zahlungsverbindungsdaten usw.), gespeichert in elektronischen Kundenda-
teien; 

– Antragsdaten (Angaben zum versicherten Risiko, Antworten auf die An-
tragsfragen, Berichte von Sachverständigen, Angaben des Vorversicherers 
über den bisherigen Schadenverlauf, Angaben zum Zessionar usw.),  
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    abgelegt in den Policendossiers; 

– Vertragsdaten (Vertragsdauer, versicherte Risiken und Leistungen usw.),   
gespeichert in Vertragsverwaltungssystemen wie physische Policendossiers 
und elektronische Risikodatenbanken; 

– Zahlungsdaten (Datum der Prämieneingänge, Ausstände, Mahnungen, Gut-
haben usw.), gespeichert in Inkassodatenbanken; 

– allfällige Schadendaten (Schadenmeldungen, Abklärungsberichte, Rech-
nungsbelege usw.), gespeichert in physischen Schadendossiers und elektro-
nischen Schadenapplikationssystemen. 

    

Diese Daten werden benötigt, um das Risiko zu prüfen und einzuschätzen, 
den Vertrag zu verwalten, die Prämien zeitgerecht einzufordern und im Leis-
tungsfall die Schäden korrekt abzuwickeln. Die Daten sind für mindestens 10 
Jahre nach Vertragsauflösung, Schadendaten für mindestens 10 Jahre nach 
Erledigung des Schadenfalls aufzubewahren. 

Falls erforderlich, werden die Daten an involvierte Dritte, namentlich andere 
beteiligte Versicherer, Pfandgläubiger, Behörden, Anwälte und externe Sach-
verständige weitergeleitet. Eine Datenweitergabe kann auch zum Zwecke der 
Aufdeckung oder Verhinderung eines Versicherungsmissbrauchs erfolgen. 

Weitergehende Informationen finden Sie im Antrag, in der Police und in den 
Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB). 
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A Gemeinsame BedingungenA Gemeinsame BedingungenA Gemeinsame BedingungenA Gemeinsame Bedingungen    

A 1A 1A 1A 1    

VertragsumfangVertragsumfangVertragsumfangVertragsumfang    

Die abgeschlossenen Versicherungen sind in 
der Police aufgeführt. Der Vertragsumfang 
ergibt sich aus der Police und diesen Allge-
meinen Vertragsbedingungen. 

A 2A 2A 2A 2    

Beginn und EndeBeginn und EndeBeginn und EndeBeginn und Ende    

1 Die Versicherungen beginnen am Tag, der in 
der Police aufgeführt ist und gelten für Schä-
den, die während der Dauer des Vertrags 
verursacht werden. 

2 Bis zur Zustellung der Police oder einer defi-
nitiven Deckungszusage kann die LVG den 
Antrag schriftlich ablehnen. Lehnt sie ab, er-
lischt der Versicherungsschutz 3 Tage nach 
dem Eintreffen der Mitteilung beim Versiche-
rungsnehmer. Für die in diesem Fall gewährte 
provisorische Deckung ist die Prämie anteil-
mässig geschuldet. 

3 Der Vertrag ist für die in der Police genannte  
Dauer abgeschlossen und verlängert sich da-
nach jeweils um 1 Jahr, wenn nicht ein Ver-
tragspartner spätestens 3 Monate vorher eine 
Kündigung erhalten hat. Ist der Vertrag für 
weniger als 1 Jahr abgeschlossen, erlischt er 
am Tag, der in der Police aufgeführt ist. 

4  Das Versicherungsjahr beginnt mit der Fällig-
keit der Jahresprämie. 

A 3A 3A 3A 3    

GeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereich    

1  Die Versicherungen gelten auf europäischen 
Binnengewässern einschliesslich Flüssen, Ka-
nälen und damit verbundenen Seehäfen bis 
zu deren äussersten Mole oder bis zu deren 
Seegrenze sowie in Europa an Land. Die Ver-
sicherungen gelten nicht auf dem Gebiet 
folgender europäischer Staaten: Russische 
Föderation, Estland, Lettland, Litauen, Weiss-
russland, Ukraine, Moldawien, Georgien, Ar-
menien, Aserbaidschan und Kasachstan. 

2 Sofern in der Police aufgeführt, gelten die 
Versicherungen auch ausserhalb Europas, in 
seinen Küstengewässern oder auf hoher See. 

3 Verlegt der Halter seinen Wohnsitz ins Aus-
land (ausgenommen das Fürstentum Liech-
tenstein), immatrikuliert er das Wasserfahr-
zeug im Ausland oder löst er für das Wasser-
fahrzeug einen ausländischen Flaggenschein, 
erlischt der Versicherungsschutz spätestens 
am Ende des Versicherungsjahrs. Auf 
Wunsch des Versicherungsnehmers wird der 
Vertrag auch vorher aufgehoben, frühestens 
jedoch auf den Zeitpunkt der Immatrikulation 
oder Einlösung des Flaggenscheins im Aus-
land 

A A A A 4444    

InformationspflichtInformationspflichtInformationspflichtInformationspflicht    

Treffen die in der Police aufgeführten Anga-
ben nicht mehr zu, hat der Versicherungs-
nehmer die LVG unverzüglich zu informieren. 

A 5A 5A 5A 5    

Schadenfreiheitsrabatt in der VollkaskoSchadenfreiheitsrabatt in der VollkaskoSchadenfreiheitsrabatt in der VollkaskoSchadenfreiheitsrabatt in der Vollkasko    

1  Tabelle 

Stufe  Jahresprämie  Schadenfreiheitsrabatt 

 in % in % 

09 100 

08 100 

07 100 

06 100 

05 90 10 

04 80 20 

03 70 30 

02 60 40 

01 60 40 

00 60 40 

 

2 Für jedes Versicherungsjahr wird die Stufe 
und somit die Prämie neu festgelegt. Dabei 
ist massgebend, ob bis 3 Monate vor dem 
Ende des Versicherungsjahrs in den 12 vo-
rangehenden Monaten für das Ereignis Kolli-
sion Schadenfälle angemeldet worden sind. 
Wenn innerhalb dieser 12 Monate kein Scha-
den (Kollision) angemeldet worden ist, so be-
rechnet sich die Prämie für die Kaskoversi-
cherung gegen Kollisionsschäden für das fol-
gende Versicherungsjahr nach der nächst-
niedrigeren Prämienstufe, sofern nicht bereits 
die Prämienstufe 00 erreicht wurde. Ansons-
ten wird sie für das nächste Versicherungs-
jahr pro Schaden (Kollision) um 2 Stufen er-
höht, höchstens jedoch bis auf Stufe 09. 

3 Ohne Schaden (Kollision) wird die Stufe für 
das folgende Versicherungsjahr um 1 redu-
ziert. 

4  Die Stufe wird nicht erhöht, wenn: 
– ein definitiv erledigter Schaden durch einen 
Haftpflichtigen oder dessen Versicherer mit 
einer Haftpflichtentschädigung 
von 100 % vergütet wurde; 

– der Versicherungsnehmer die von der LVG 
bezahlten Leistungen innert 30 Tagen, nach-
dem ihm die Erledigung gemeldet wurde, zu-
rückzahlt. 
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A 6A 6A 6A 6    

SchadenfallSchadenfallSchadenfallSchadenfall    

1  Allgemein    

Der Anspruchsberechtigte muss die LVG un-
verzüglich informieren. 

In der Schweiz: 
Telefon 071 855 81 81 

Aus dem Ausland: 
Telefon +41 71 855 81 81 
 
 

Werden die Melde- und Verhaltenspflichten 
schuldhaft verletzt und dadurch Eintritt, 
Ausmass oder Feststellung des Schadens be-
einflusst, können die Leistungen entspre-
chend gekürzt oder verweigert werden. 

2 HaftpflichtHaftpflichtHaftpflichtHaftpflicht    

21 Die LVG führt die Verhandlungen mit den 
Geschädigten in ihrem Namen oder als 
Vertreterin des Versicherten. 

22 Der Versicherte darf von sich aus dem Ge-
schädigten gegenüber keine Forderungen 
anerkennen und keine Zahlungen leisten. 

23 Kommt es zu einem Zivilprozess, hat der 
Versicherte dessen Führung der LVG zu ü-
berlassen. Werden zivilrechtliche Ansprüche 
in einem Strafverfahren geltend gemacht, hat 
der Versicherte die LVG von Anfang an über 
das Verfahren auf dem Laufenden zu halten. 

24  Die von der LVG getroffene Erledigung der 
Forderungen des Geschädigten ist für den 
Versicherten verbindlich. 

3 KaskoKaskoKaskoKasko    

31 Reparaturen dürfen nur mit Einwilligung der 
LVG in Auftrag gegeben werden. Nur in drin-
genden Fällen und sofern die Kosten den Be-
trag von CHF 500.– nicht übersteigen, kön-
nen sie ohne vorherige Rückfrage vorge-
nommen werden. 

32 Bei allen Diebstahlereignissen ist unverzüg-
lich die für den Tatort zuständige Polizei-
dienststelle zu benachrichtigen. 

4 UnfallUnfallUnfallUnfall    

Auf Verlangen der LVG hat sich jeder Versi-
cherte einer Untersuchung durch von ihr be-
auftragte Ärzte zu unterziehen. 

A 7A 7A 7A 7    

SelbstbehaltSelbstbehaltSelbstbehaltSelbstbehalt    

1 Bei jedem Ereignis, für das die LVG Leistun-
gen erbringt, bezahlt der Versicherungsneh-
mer den vereinbarten Selbstbehalt. 

2 Kein Selbstbehalt ist zu bezahlen: 

21 HaftpflichtHaftpflichtHaftpflichtHaftpflicht    

– wenn die LVG Leistungen erbringen muss, 
obwohl kein Verschulden eines Versicher-
ten vorliegt (reine Kausalhaftung); 

– bei Strolchenfahrten, sofern den Halter an 
der Entwendung des Fahrzeugs kein Ver-
schulden trifft. 

22 KaskoKaskoKaskoKasko    

– für einen Schaden, bei dem ein Haftpflichti-
ger oder dessen Versicherer die Haft-
pflichtentschädigung zu 100 % vergütet 
hat. 

3 Der Selbstbehalt wird von der LVG in Rech-
nung gestellt oder mit den Leistungen ver-
rechnet. Erfolgt nach der Rechnungsstellung 
keine Zahlung binnen 4 Wochen, wird der 
Versicherungsnehmer schriftlich gemahnt, 
innert 14 Tagen nach Absendung der Mah-
nung zu zahlen.  

Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, erlischt der 
gesamte Vertrag nach diesen 14 Tagen. Der 
Versicherungsnehmer bleibt den Selbstbe-
halt weiterhin schuldig. 

A 8A 8A 8A 8    

Erhöhung der Prämien, Änderung des SchErhöhung der Prämien, Änderung des SchErhöhung der Prämien, Änderung des SchErhöhung der Prämien, Änderung des Schaaaadenfredenfredenfredenfrei-i-i-i-
heitsrabattheitsrabattheitsrabattheitsrabatt---- Systems oder der Selbstbehaltsregelu Systems oder der Selbstbehaltsregelu Systems oder der Selbstbehaltsregelu Systems oder der Selbstbehaltsregelun-n-n-n-
gengengengen    

1 In diesen Fällen kann die LVG die Anpassung 
des Vertrags vom folgenden Versicherungs-
jahr an verlangen. Sie gibt dem Versiche-
rungsnehmer die Änderungen bis spätestens 
25 Tage vor Fälligkeit der Jahresprämie be-
kannt. 

2 Ist der Versicherungsnehmer mit der Neure-
gelung des Vertrags nicht einverstanden, 
kann er die von der Änderung betroffene 
Versicherung oder den gesamten Vertrag auf 
Ende des Versicherungsjahrs kündigen. 

3 Erhält die LVG bis Ende des Versicherungs-
jahrs keine Kündigung, gilt dies als Zustim-
mung zu den Vertragsänderungen. 

A 9A 9A 9A 9    

Kündigung im SchadenfallKündigung im SchadenfallKündigung im SchadenfallKündigung im Schadenfall    

Nach jedem Schadenfall, für den die LVG 
Leistungen erbringt, kann der Vertrag ge-
kündigt werden, 

– durch den Versicherungsnehmer spätes-
tens 14 Tage nachdem er von der Auszah-
lung Kenntnis erhalten hat; der Versiche-
rungsschutz erlischt 14 Tage nach Eintref-
fen der Kündigung; 

– durch die LVG spätestens bei der Auszah-
lung; der Versicherungsschutz erlischt 14 
Tage nach dem Eintreffen der Kündigung. 

A 10A 10A 10A 10    

Ergänzendes RechtErgänzendes RechtErgänzendes RechtErgänzendes Recht    

In Ergänzung zu diesen Bedingungen gelten 
insbesondere das schweizerische Bundesge-
setz über den Versicherungsvertrag (VVG), 
die Bestimmungen des Bundesgesetzes über 
die Binnenschifffahrt (BSG) sowie das Bun-
desgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsa-
chen (GestG). Für Versicherungsverträge, 
welche liechtensteinischem Recht unterste-
hen, gehen bei Abweichungen zu diesen Be-
dingungen die zwingenden Bestimmungen 
des liechtensteinischen Rechts vor. 
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B HaftpflichtversicherungB HaftpflichtversicherungB HaftpflichtversicherungB Haftpflichtversicherung

B 1B 1B 1B 1    

VersicherungsschutzVersicherungsschutzVersicherungsschutzVersicherungsschutz    

1 Versichert sind Schadenersatzansprüche, die 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen gegen die Versicherten erhoben werden 
infolge von: 

– Verletzung oder Tötung von Personen 
(Personenschäden); 

– Beschädigung oder Zerstörung von Sachen 
(Sachschäden). Den Sachschäden gleich-
gestellt sind Verletzung oder Tötung von 
Tieren. 

2 Steht infolge eines unvorhergesehenen Er-
eignisses der Eintritt eines versicherten 
Schadens unmittelbar bevor, sind die zu Las-
ten eines Versicherten gehenden Kosten für 
angemessene Massnahmen zur Abwendung 
dieser Gefahr versichert (Schadenverhü-
tungskosten). 

B 2B 2B 2B 2    

Versichertes WasserfahrzeugVersichertes WasserfahrzeugVersichertes WasserfahrzeugVersichertes Wasserfahrzeug    

Versichert sind: 

– das in der Police aufgeführte Wasserfahr-
zeug; 

– von diesem geschleppte und gestossene 
Sachen; 

– das Beiboot, sofern das Beiboot nicht mehr 
als 20 PS (14.7 kW) Leistung aufweist; 

– die Bojen samt Geschirr; 

– das Schiffstransportmittel (Trailer), sofern 
es nicht dem Strassenverkehrsrecht unter-
liegt. 

B 3B 3B 3B 3    

VersichertVersichertVersichertVersicherte Personene Personene Personene Personen    

Versichert ist die Haftpflicht: 

– des Eigentümers, des Halters und des Führers 
des Wasserfahrzeugs; 

– der Besatzungsmitglieder und der Hilfsperso-
nen; 

– der geschleppten Wasserskifahrer. 

B 4B 4B 4B 4    

LeistungenLeistungenLeistungenLeistungen    

Im Rahmen der in der Police aufgeführten 
Garantiesummen bezahlt die LVG berechtig-
te Ansprüche und wehrt unberechtigte ab. 

B 5B 5B 5B 5    

AusschlüsseAusschlüsseAusschlüsseAusschlüsse    

1 Nicht versichert sind Ansprüche: 

11 des Eigentümers, des Halters und des Füh-
rers des Wasserfahrzeugs; 

12 aus Sachschäden des Ehegatten des Ersatz-
pflichtigen, seiner Verwandten in auf- und 
absteigender Linie und seiner mit ihm im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Geschwis-
ter; 

13 von Personen, die das Wasserfahrzeug ent-
wendet haben oder für welche die Entwen-
dung erkennbar war; 

14 aus Unfällen bei Rennen, für die eine beson-
dere Haftpflichtversicherung besteht; 

15 der geschleppten Wasserskifahrer, sofern in 
der Police nicht anders vereinbart; 

16 aus Schäden am versicherten Wasserfahr-
zeug und an den damit beförderten, ge-
schleppten und gestossenen Sachen; 

17 aus Schäden, für welche nach dem Kernener-
giehaftpflichtgesetz gehaftet wird. 

2 Nicht versichert ist die Haftpflicht: 

21 der Wasserfahrzeugführer, die den gesetzlich 
erforderlichen Ausweis nicht besitzen oder 
die entsprechenden Auflagen nicht erfüllen 
sowie der Personen, für die diese Mängel bei 
pflichtgemässer Aufmerksamkeit erkennbar 
waren; 

22 der Personen, die das ihnen anvertraute 
Wasserfahrzeug für Fahrten verwendet ha-
ben, zu denen sie nicht ermächtigt waren 
(dieser Ausschluss gilt sinngemäss auch für 
das Beiboot und das Schiffstransportmittel); 

23 aus Fahrten ohne behördliche Bewilligung. 

B 6B 6B 6B 6    

RückgriffRückgriffRückgriffRückgriff    

Die LVG kann die erbrachten Leistungen vom Versi-
cherungsnehmer oder Versicherten ganz oder teilwei-
se wieder zurückfordern, wenn gesetzliche oder ver-
tragliche Gründe vorliegen. 
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C KaskoversicherungC KaskoversicherungC KaskoversicherungC Kaskoversicherung    

C 1C 1C 1C 1    

VersicherungsschutzVersicherungsschutzVersicherungsschutzVersicherungsschutz    

1 SchadenminderungskostenSchadenminderungskostenSchadenminderungskostenSchadenminderungskosten    

Übersteigen diese Kosten und die Leistungen 
gemäss C 3 zusammen die Versicherungs-
summe, werden nur Kosten für Massnahmen 
vergütet, die von der LVG angeordnet wur-
den. Die LVG vergütet keine Leistungen öf-
fentlicher Feuerwehren, der Polizei oder an-
derer zur HilfeHilfeHilfeHilfe Verpflichteter. 

2 Es wird unterschieden zwischen Vollkasko- 
und Teilkaskoversicherung. 

21 Die versicherten Ereignisse sind in der Police 
einzeln aufgeführt. 

22 Versichert sind Ereignisse, die unabhängig 
vom Willen des Versicherungsnehmers ein-
treten. 

3  Die Teilkaskoversicherung Teilkaskoversicherung Teilkaskoversicherung Teilkaskoversicherung bietet Schutz vor 
den Folgen der nachstehenden Ereignisse: 

31 FeuerFeuerFeuerFeuer    

Schäden durch Brand, Explosion und Blitz-
schlag; Schäden infolge Kurzschluss sind ver-
sichert, sofern kein Betriebsschaden (C 4.1) 
vorliegt. 

32 DiebstahlDiebstahlDiebstahlDiebstahl    

Schäden durch vollendeten oder versuchten 
Diebstahl, Entwendung zum Gebrauch oder 
Beraubung. Nicht gedeckt sind jedoch Schä-
den, die durch Veruntreuung oder andere un-
rechtmässige Aneignung herbeigeführt wer-
den. 

33 GlasbruchGlasbruchGlasbruchGlasbruch    

Bruch der Scheiben und übrigen Verglasung 
(ausgenommen Glühlampen, Ton- und Bild-
wiedergabegeräte) oder der anstelle des üb-
lichen Glases verwendeten Kunststoffe. 

34 SchneerutschSchneerutschSchneerutschSchneerutsch    

Schäden, die unmittelbar verursacht werden 
durch Herabfallen von Schnee oder Eis. 

35 Böswillige Beschädigung / VandaleBöswillige Beschädigung / VandaleBöswillige Beschädigung / VandaleBöswillige Beschädigung / Vandalennnnschschschschäääädendendenden    

Das bös- oder mutwillige Abbrechen von 
Anbauteilen oder Ziervorrichtungen, Bema-
len der Lackierung oder Hineinschütten von 
schädigenden Stoffen in den Treibstofftank. 
Übrige, durch unbekannte Dritte, verursachte 
Vandalenschäden sind bis max. CHF 3000.– 
versichert. 

36 ElementarElementarElementarElementar    

Schäden, die unmittelbar verursacht werden 
durch die Naturereignisse Erdrutsch, Fels-
sturz oder Steinschlag, Hochwasser, Über-
schwemmung, Sturmwind (= Windgeschwin-
digkeit 75 km / h und mehr), Hagel, Lawine, 
Schneedruck.

 

37 Elementar mit eingeschränkter DElementar mit eingeschränkter DElementar mit eingeschränkter DElementar mit eingeschränkter Deeeeckungckungckungckung    

Schäden, die unmittelbar verursacht werden 
durch die Naturereignisse Erdrutsch, Fels-
sturz oder Steinschlag, Hochwasser, Über-
schwemmung, Sturmwind (= Windgeschwin-
digkeit 75 km / h und mehr), Hagel, Lawine, 
Schneedruck. 

38 Loses Zubehör und persönliche HabeLoses Zubehör und persönliche HabeLoses Zubehör und persönliche HabeLoses Zubehör und persönliche Habe    

Verlust, Beschädigung oder Zerstörung von 
im Wasserfahrzeug mitgeführtem losem Zu-
behör oder persönlicher Habe der Benutzer 
des Wasserfahrzeugs, wenn am Wasserfahr-
zeug ein Schaden entstanden ist. Diebstahl 
von mitgeführtem losem Zubehör und per-
sönlicher Habe ist versichert, wenn dieses im 
Wasserfahrzeug oder in Ablagefächern ein-
geschlossen war. 

381 In Abänderung von C 3 bezahlt die LVG die 
Kosten für die Reparatur, höchstens jedoch 
den Betrag, den die Neuanschaffung einer 
gleichwertigen Sache zur Zeit des Schaden-
falls erfordert. In diesem Fall reduziert sich 
die Entschädigung um den Restwert. Im To-
talschaden wird der Neuwert entschädigt. 

382 Die Leistungen sind auf die in der Police 
festgelegte Versicherungssumme begrenzt. 

383 Nicht versichert sind: Bargeld, Kreditkarten, 
Fahr- und Flugkarten sowie Abonnemente, 
Wertpapiere, Sparhefte, Edelmetalle (als Vor-
räte, Barren oder Handelswaren), Münzen 
und Medaillen, ungefasste Edelsteine und 
Perlen, Schmucksachen, Ton- und Bildträger 
(wie z. B. Tonband- und Video-Kassetten, 
Schallplatten, Compact Discs), EDV-Hard- 
und Software (davon ausgenommen sind 
ausschliesslich der Navigation des Wasser-
fahrzeugs dienende Einrichtungen), tragbare 
Telefon- und Sprechfunkanlagen, Radio- und 
Fernsehapparate, Fax-Geräte, Handelswaren 
und Sachen, die der Berufsausübung dienen, 
Lebens- und Genussmittel. Persönliche Lieb-
haberwerte werden nicht entschädigt. 

39 FlugkörperFlugkörperFlugkörperFlugkörper    

Beschädigungen, die durch den Absturz von 
Flugkörpern oder sich davon ablösender Tei-
le verursacht werden. 

4 Die Vollkaskoversicherung Vollkaskoversicherung Vollkaskoversicherung Vollkaskoversicherung bietet Schutz vor 
den Folgen der nachstehenden Ereignisse: 

41 KollisionKollisionKollisionKollision    

411 Schäden durch ein plötzlich und gewaltsam 
von aussen einwirkendes Ereignis (dazu ge-
hören insbesondere Schäden durch Anprall, 
Zusammenstoss, Auffahren auf Grund, Voll- 
schlagen, Sturmwind [= 75 km / h und 
mehr]); 

412 Knicken oder Brechen von Masten und Spie-
ren sowie Reissen von stehendem und lau-
fendem Gut sind den Kollisionsschäden 
gleichgestellt, sofern nicht ein Teilkaskoer-
eignis oder ein Betriebsschaden (C 4.1) vor-
liegt;  

 
42 sowie für die Teilkaskoereignisse gemäss C 

3.31 bis 3.39, sofern sie in der Police aufge-
führt sind. 
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C 2C 2C 2C 2    

Versichertes WasserfahrzeugVersichertes WasserfahrzeugVersichertes WasserfahrzeugVersichertes Wasserfahrzeug    

1 Versichert ist das in der Police aufgeführte 
Wasserfahrzeug mit den gesetzlich oder be-
hördlich vorgeschriebenen Ausrüstungsge-
genständen samt fest montiertem Zubehör 
und der Schiffsblache (Persenning). Versi-
chert sind auch wertvermehrende Investitio-
nen, die nach Vertragsabschluss getätig wer-
den, gesamthaft jedoch höchstens bis zu ei-
nem Betrag von 10 % der in der Police aufge-
führten Versicherungssumme. 

2 Sofern in der Police aufgeführt, sind auch 
mitversichert: 

– Segel; 

– Motor; 

– Beiboot, sofern es nicht mehr als 20 PS 
(14.7 kW) Leistung aufweist; 

– Schiffstransportmittel (Trailer). Versiche-
rungsschutz analog dem in der Police auf-
geführten Wasserfahrzeug. 

3 Nicht versichert sind: 

31 Ton- und Bildträger; 

32 tragbare Telefon- oder Sprechfunkgeräte, 
welche auch ausserhalb des Wasserfahrzeugs 
verwendet werden können. 

C 3C 3C 3C 3    

LeistungenLeistungenLeistungenLeistungen    

1 AllgemeinAllgemeinAllgemeinAllgemein    

Bei einem versicherten Ereignis erbringt die 
LVG Leistungen für die Reparatur oder den 
Totalschaden und bezahlt zudem die Kosten 
für die Bergung und den Transport in die 
nächste geeignete Werft, bis maximal 
CHF 10 000.–. 

2 ReparaturenReparaturenReparaturenReparaturen    

21 Die LVG bezahlt die Kosten für die zeitwert-
gerechte Instandsetzung des Wasserfahr-
zeugs sowie versichertes Zubehör, wenn kein 
Totalschaden gemäss C 3.3 vorliegt. Die Ent-
schädigung kann von der tatsächlich durch-
geführten Reparatur abhängig gemacht wer-
den. 

22 Haben mangelhafter Unterhalt, Abnützung 
oder vorbestandene Schäden die Reparatur-
kosten erhöht oder wurde durch die Repara-
tur der Zustand des Wasserfahrzeugs ver-
bessert, trägt der Versicherungsnehmer 
einen entsprechenden Teil dieser Kosten 
selbst. Die LVG ist nicht verpflichtet, einen 
Neuersatz zu bezahlen, wenn die einwand-
freie Reparatur von beschädigten Bestandtei-
len möglich ist. 

3 TotalschadenTotalschadenTotalschadenTotalschaden    

31 UmschreibungUmschreibungUmschreibungUmschreibung    

Ein Totalschaden liegt vor, wenn: 
– die Reparaturkosten den Zeitwert überstei-
gen; 

– ein entwendetes Wasserfahrzeug und ent-
wendetes mitversichertes Zubehör innert 
30 Tagen, nachdem die Diebstahlmeldung 
bei einer schweizerischen Geschäftsstelle 
der LVG eingegangen ist, nicht gefunden 
werden. 

32  Berechnung der LeistungenBerechnung der LeistungenBerechnung der LeistungenBerechnung der Leistungen    

Vertragsjahr Prozent der Versicherungssumme 

1.  100 

2.  100 

3.  100 

4.  100 

5.  100 

6.  100 – 92 

7.  92 – 85 

8.  85 – 78 

9.  78 – 72 

10. 72 – 66 

11.  66 – 61 

12.  61 – 57 

13.  57 – 53 

14.  53 – 50 

15.  50 – 47 

16.  47 – 44 

17.  44 – 43 

18.  43 – 42 

19. 42 – 41 

20. 41 – 40 

21.  Zeitwert 

 

321 Die Leistungen werden nach Beurteilung 
durch Sachverständige angemessen redu-
ziert, wenn mangelhafter Unterhalt, Abnüt-
zung oder vorbestandene Schäden den To-
talschaden eher herbeigeführt haben. 

322 Für Schlauchboote, High-Tech-Regattaboote, 
Aussenbordmotoren Z-Antriebe, Segel, 
Schiffsblachen (Persenning) Verdecke, 
Schiffstransportmittel (Trailer) und Beiboote 
wird der Zeitwert entschädigt. 

323 War der effektive Kaufpreis niedriger als die 
so ermittelte Leistungen, wird der Kaufpreis 
entschädigt. Ein vereinbarter Selbstbehalt 
und der Wert der Überreste werden erst an-
schliessend abgezogen. 

324 Wasserfahrzeugüberreste                            
Bei einem Totalschaden vermindern sich die 
Leistungen um den Wert der Wasserfahr-
zeugüberreste. Wird dieser nicht abgezogen, 
gehen die Überreste in das Eigentum der 
LVG über, sobald die Leistungen erbracht 
werden. 

Wird ein entwendetes Wasserfahrzeug oder 
mitversichertes Zubehör als Totalschaden 
entschädigt, gehen die Eigentumsrechte auf 
die LVG über. 

33 BegriffserklärungenBegriffserklärungenBegriffserklärungenBegriffserklärungen    

334 VertragsjahrVertragsjahrVertragsjahrVertragsjahr    

Darunter werden die Jahre, gerechnet ab 
letzter Vertragsausfertigung mit Wertfestle-
gung des Wasserfahrzeugs, verstanden. In-
nerhalb eines Vertragsjahrs wird anteilmässig 
gerechnet. 
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332 VersicherungssummeVersicherungssummeVersicherungssummeVersicherungssumme    

Als Versicherungssumme gilt der in der Poli-
ce aufgeführte Wert für das versicherte Was-
serfahrzeug, inklusive der gesetzlich oder 
behördlich vorgeschriebenen Ausrüstungs-
gegenstände, des fest montierten Zubehörs 
und der Schiffsblache im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses. Sofern in der Police 
namentlich aufgeführt, sind Segel, Motor, 
Beiboot und Schiffstransportmittel 
darin inbegriffen. 

333 NeuwertNeuwertNeuwertNeuwert    

Als Neuwert gilt der Betrag, den die Neuan-
schaffung einer gleichwertigen Sache im 
Zeitpunkt des Schadenfalls erfordert. 

334 ZeitwertZeitwertZeitwertZeitwert    

Der Wert des Wasserfahrzeugs und des mit-
versicherten Zubehörs im Zeitpunkt des ver-
sicherten Ereignisses, unter Berücksichtigung 
der Betriebsdauer, der Marktgängigkeit und 
des Zustands. Ist keine Einigung möglich, 
sind die Unterlagen des Schweizerischen 
Bootbauer-Verbands massgebend. 

C 4C 4C 4C 4    

AusschlüsseAusschlüsseAusschlüsseAusschlüsse    

Nicht versichert sind: 
1 Schäden durch den Betrieb (Betriebsschä-

den), ins besondere Schäden ohne gewalt-
same äussere Einwirkung oder aufgrund ei-
nes inneren Defekts (z. B. Fehlen oder Ein-
frieren von Flüssigkeiten, Bedienungsfehler, 
Materialfehler und -ermüdung, Abnützung, 
Überbeanspruchung, Ausfall von elektrischen 
und elektronischen Bauteilen), Überhitzen 
des Motors und Verschwellen bei Holzboo-
ten. 

2 Schäden, die allmählich eintreten infolge 
mangelhafter Kontrolle, Wartung und Unter-
halt. 

3 Folgekosten für: 
– Liegetage; 
– Überwinterungen; 
– allfälligen Minderwert; 
– Beeinträchtigung der Rennfähigkeit; 
– Nutzungsausfall. 

4 Schramm-, Druck-, Politur- oder Farbschä-
den, die beim Transport der versicherten Sa-
chen entstehen, sofern diese Schäden nicht 
auf einen Unfall des Transportmittels, höhere 
Gewalt oder Diebstahl zurückzuführen sind. 

5 Verlieren oder Überbordgehen versicherter 
Sachen, sofern dies nicht im Zusammenhang 
mit einem versicherten Schaden am Wasser-
fahrzeug steht. 

 

6 Schäden bei der Teilnahme an Rennen und 
ähnlichen Wett- und Trainingsfahrten mit Mo-
tor-Wasserfahrzeugen. 

7 Schäden im Zusammenhang mit kriegeri-
schen Ereignissen, militärischer Verwendung, 
Requisition, Erdbeben, Kernenergie, ionisie-
renden Strahlen. 

8 Schäden im Zusammenhang mit inneren 
Unruhen, Gewalttätigkeit gegen Personen 
oder Sachen anlässlich von Krawall und ähn-
lichen Ereignissen, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer legt glaubhaft dar, dass er 
oder der Führer des Wasserfahrzeugs die 
zumutbaren Vorkehrungen zur Vermeidung 
des Schadens getroffen hat. 

9 Schäden anlässlich der vorsätzlichen Ausfüh-
rung von Verbrechen, Vergehen oder beim 
Versuch dazu sowie beim Führen des Was-
serfahrzeugs durch eine Person, die den ge-
setzlich erforderlichen Ausweis nicht besitzt 
oder die entsprechenden Auflagen nicht er-
füllt. 

10 Schäden aus Fahrten ohne behördliche Be-
willigung. 

C 5C 5C 5C 5    

Pflichten für das Stillliegen auf dem Wasser und für Pflichten für das Stillliegen auf dem Wasser und für Pflichten für das Stillliegen auf dem Wasser und für Pflichten für das Stillliegen auf dem Wasser und für 
TransporteTransporteTransporteTransporte    

1 Das Wasserfahrzeug und die übrigen versi-
cherten Sachen sind je nach Liegeort (Boots-
hafen, Bojenplatz, Trockenliegeplatz, öffentli-
cher oder privater Parkplatz usw.) entspre-
chend den örtlichen Verhältnissen ordnungs-
gemäss festzumachen und zu sichern, unter 
Berücksichtigung variabler Pegelstände und 
massgebender gesetzlicher Vorschriften und 
behördlicher Weisungen. Bei Gefahr von 
Schneedruck ist rechtzeitig für Entlastung zu 
sorgen. 

2 Bei Transporten müssen das Wasserfahrzeug 
und die übrigen versicherten Sachen sach-
gemäss verladen und befestigt, gesichert 
oder verpackt werden. 

3 Die LVG erbringt keine Leistungen bei 
schuldhafter Verletzung der Pflichten, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer beweise, 
dass die Verletzung der Pflichten Entstehung 
und Folgen der Ereignisse nicht beeinflusst 
hat. 
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D UnfallversicherungD UnfallversicherungD UnfallversicherungD Unfallversicherung    

D 1D 1D 1D 1    

VersicherungsschutzVersicherungsschutzVersicherungsschutzVersicherungsschutz    

1 Versichert sind Unfälle im Zusammenhang 
mit der Benützung des versicherten Wasser-
fahrzeugs sowie bei unterwegs geleisteter 
Hilfe. 

2 Als Unfälle gelten Körperschädigungen ge-
mäss den Bestimmungen des Bundesgeset-
zes über die Unfallversicherung 
(UVG). 

3 Als Unfälle gelten zusätzlich: 

31 Das unfreiwillige Einatmen von Gasen oder 
Dämpfen und die versehentliche Einnahme 
giftiger oder ätzender Stoffe; 

32 Erfrierungen, Hitzschlag, Sonnenstich und 
Gesundheitsschädigungen durch ultraviolette 
Strahlen, ausgenommen Sonnenbrand; 

33 Ertrinken; 
34 Unterkühlung nach Überbordfallen. 

4  Die Leistungen werden anteilmässig gekürzt, 
wenn die Gesundheitsschädigung oder der 
Tod nur teilweise die Folge des Unfallereig-
nisses ist. 

D 2D 2D 2D 2    

Versicherte PersonenVersicherte PersonenVersicherte PersonenVersicherte Personen    

1 Versichert sind: 

11 die Benützer des in der Police aufgeführten 
Wasserfahrzeugs; 

12 die geschleppten Wasserskifahrer. 

2 Personen, die den Benützern des in der Poli-
ce aufgeführten Wasserfahrzeugs bei Unfäl-
len freiwillig und unentgeltlich Hilfe leisten, 
sind zu den gleichen Beträgen versichert. 

3 Nicht versichert sind: 

31 Personen, die als Drachen-, Gleit- oder Fall-
schirmflieger nachgezogen werden; 

32 Personen, die auf dem Wasserfahrzeug eine 
Tätigkeit gegen Entgelt ausüben. 

DDDD 3 3 3 3    

LeistungenLeistungenLeistungenLeistungen    

1 Heilungskosten    

11 Ab Unfalltag bezahlt die LVG die von einem 
zugelassenen Arzt oder Zahnarzt durchge-
führten oder angeordneten: 

– Heilungsmassnahmen und die dazu erfor-
derlichen Personentransporte; 

– Spital- und Kuraufenthalte in der privatenprivatenprivatenprivaten    
Abteilung; Abteilung; Abteilung; Abteilung; Kuren nur in spezialisierten Be-
trieben und sofern die LVG zustimmt; 

– Leistungen von diplomiertem oder von ei-
ner Institution zur Verfügung gestelltem 
Pflegepersonal während der Dauer der Hei-
lungsmassnahmen; 

– Krankenmobilien-Miete; 

– erstmaligen Anschaffungen von Prothesen, 
Brillen, Hörapparaten und orthopädischen 
Hilfsmitteln sowie deren Reparatur oder Er-
satz (Neuwert), wenn sie durch den Unfall, 
der versicherte Heilungsmassnahmen zur 
Folge hatte, beschädigt oder zerstört 
worden sind. 

Zusätzlich bezahlt die LVG den im Bundesgesetz über 

die Unfallversicherung (UVG) vorgesehenen 
Taggeldabzug für Unterhaltskosten in einer 
Heilanstalt. 

12 Heilungskosten, die von einem haftpflichtigen 
Dritten oder dessen Haftpflichtversicherung 
bezahlt worden sind oder die zu Lasten einer 
Sozialversicherung gehen, werden von der 
LVG nicht übernommen. 

2 InvaliditätInvaliditätInvaliditätInvalidität    

21 Führt der Unfall zu einer voraussichtlich blei-
benden Invalidität, bezahlt die LVG den dem 
 Invaliditätsgrad entsprechenden Prozentsatz. 
Der Invaliditätsgrad wird nach den Bestim-
mungen über die Bemessung der Integritäts-
schäden des Bundesgesetzes über die Un-
fallversicherung (UVG) festgelegt. 

22 Werden vom Unfall mehrere Körperteile 
betroffen, werden die Prozentsätze zusam-
mengezählt. Das Ausmass der Invalidität be-
trägt aber nie mehr als 100 %. 

23 Ist die versicherte Person vor dem Unfall 
invalid gewesen, bezahlt die LVG die Diffe-
renz zwischen dem Betrag, der sich aufgrund 
des vorherigen Invaliditätsausmasses ergäbe 
und dem Betrag, der aufgrund des insgesam-
ten Invaliditätsausmasses errechnet wird. 

24 Die Leistung wird um 50 % erhöht, wenn ein   
Versicherter mindestens ein Kind unter 20 
Jahren hat. 

3 TodesfallTodesfallTodesfallTodesfall    

31 Die LVG bezahlt die Leistungen für die versi-
cherte Person: 

– an den Ehepartner oder eingetragenen 
Partner; 

– bei dessen Fehlen an die Kinder, für deren 
Unterhalt die versicherte Person ganz oder 
teilweise aufgekommen ist; 

– bei deren Fehlen an die übrigen Personen, 
für deren Unterhalt die versicherte Person 
überwiegend aufgekommen ist; 

– bei deren Fehlen an die erbberechtigten 
Nachkommen; 

– bei deren Fehlen an die Eltern; 

– bei deren Fehlen an die Geschwister oder 
deren Nachkommen. 
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32 Ist keine dieser Personen vorhanden, bezahlt 
die LVG die Bestattungskosten bis zur Höhe 
der versicherten Todesfallleistung. 

 
33 Die Leistung wird um 50 % erhöht, wenn ein 

Versicherter mindestens ein erbberechtigtes 
Kind unter 20 Jahren hinterlässt. 

34 Für versicherte Personen, die zum Zeitpunkt 
des Todes das 14. Altersjahr noch nicht voll-
endet haben, zahlt die LVG Leistungen von 
höchstens CHF 20 000.– aus. 

35  Für versicherte Personen, die zum Zeitpunkt 
des Todes ein Alter von weniger als 2 Jahre 
und 6 Monaten hatten, zahlt die LVG Leis-
tungen von höchstens CHF 2500.– aus. 

D 4D 4D 4D 4    

Besondere LeistungenBesondere LeistungenBesondere LeistungenBesondere Leistungen    

Die LVG übernimmt die Kosten für: 

– notwendige Rettungsaktionen, Bergung 
und Überführung des tödlich Verunfallten 
an seinen bisherigen Wohnort, insgesamt 
jedoch bis CHF 100 000.– pro Unfall; die 
LVG erledigt die dafür notwendigen For-
malitäten; 

– Reinigung, Reparatur oder Ersatz (Neu-
wert) beschädigter Kleidungsstücke oder 
persönlicher Effekten bis CHF 2000.– pro 
Person; 

– Suchaktionen, welche im Hinblick auf eine 
Rettung oder Bergung des Versicherten 
unternommen werden, bis höchstens  

  CHF 10 000.–. 

D 5D 5D 5D 5                                                    
AuAuAuAussssschlüsseschlüsseschlüsseschlüsse    

1 Nicht versichert sind: 

11 die in B 5.21 und 5.22 aufgeführten Personen; 

12 Selbsttötung oder Selbstverstümmelung 
oder der Versuch dazu; 

13 Unfälle, wenn das Wasserfahrzeug entwen-
det ist sowie bei den in B 5.23 und C 4.6 bis 
4.10 aufgeführten Sachverhalten. 

D 6D 6D 6D 6    

LLLLeistungskürzung bei überbesetztem Wasseeistungskürzung bei überbesetztem Wasseeistungskürzung bei überbesetztem Wasseeistungskürzung bei überbesetztem Wasserrrrfahrzeugfahrzeugfahrzeugfahrzeug    

Die Leistungen werden durch die Anzahl Per-
sonen, die das Wasserfahrzeug beim Unfall 
benützt haben, geteilt und mit der Platzzahl 
gemäss Schiffsausweis multipliziert. 

D 7D 7D 7D 7    

Verhältnis zur HaftpflichtversicherunVerhältnis zur HaftpflichtversicherunVerhältnis zur HaftpflichtversicherunVerhältnis zur Haftpflichtversicherungggg    

1 Die Leistungen für Invalidität und Todesfall 
werden – vorbehältlich D 7.2 – zusätzlich zu 
den Leistungen aus der Haftpflichtversiche-
rung ausbezahlt. 

2 Die Leistungen werden insoweit an Haft-
pflichtansprüche angerechnet, als der Halter 
oder Wasserfahrzeugführer für Haftpflicht-
entschädigungen selber aufzukommen 
hat (z. B. infolge Rückgriffs). 
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E StichwortverzeicE StichwortverzeicE StichwortverzeicE Stichwortverzeichhhhnisnisnisnis    

A Ausland     A 3 

Ausschlüsse 

– Haftpflicht   B 5 

– Kasko     C 4 

– Unfall     D 5 

B Beginn     A 2.1 

Beiboot B 2 

C 2 

Bergung 

– Wasserfahrzeug  C 3.1 

– Person    D 4 

Beschädigung 

– böswillige    C 1.35 

– Kleidungsstücke   D 4 

Betriebsschäden    C 4.1 

Bonusschutz    A 5.2 

Brand     C 1.31 

D Dauer     A 2.3 

Diebstahl    A 6.32 
C 1.32 

E Elementar    C 1.36 

Elementar mit eingeschränkter 

Deckung    C 1.37 

Ende     A 2.3 

Explosion    C 1.31 

F Feuer     C 1.31 

Flugkörper    C 1.39 

G Garantiesumme    B 4 

Geltungsbereich    A 3 

Glasbruch    C 1.33 

H Heilungskosten    D 3.1 

I Informationspflicht  A 4 

Invalidität    D 3.4 
D 7.1 

K Kernenergie    B 5.17 
C 4.7 

Kollision    C 1.41 

Körperschädigungen   D 1.2 

Kündigung 

– auf Vertragsende   A 2.3 

– bei Prämienerhöhung   A 8.2 

– im Schadenfall    A 9 

 

L Leistungen 

– Haftpflicht   B 4 

– Kasko    C 3 

– Unfall     D 3 

Loses Zubehör und 

persönliche Habe   C 1.38 

N Neuwert    C 3.333 

P Personen 

– Schäden    B 1.1 

– versicherte   B 3 

D 2 

Persönliche Effekten   D 4 

Prämien     A 2 

A 5.2 

A 8 

Private Abteilung   D 3.11 

R Rennen     B 5.14 
Reparaturen    A 6.31 

C 3.2 

Rettung     D 4 

Rückgriff    B 6 

D 7.2 

S Sachschäden    B 1.1 

Segel     C 2 

Selbstbehalt    A 7 

– Änderung    A 8 

 

Sch Schadenfall    A 6 

Schadenfreiheitsrabatt   A 5 

– Änderung    A 8 

Schadenminderungskosten  C 1.1 

Schadenverhütungskosten  B 1.2 

Schiffstransportmittel   B 2 

C 2 

Schneerutsch    C 1.34 

St Stillliegen    C 5 

Stufen     A 5 
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T  Teilkasko    C 1.3 
C 1.2 

Todesfall    D 3.3 
D 7.1 

Totalschaden    C 3.3 

Trailer     B 2 
C 2 

Transport    C 3.1 

V  Vandalenschäden   C 1.35 

Versicherungsjahr   A 2.4 

Versicherungsschutz 

– Haftpflicht    B 1 

– Kasko     C 1 

– Unfall     D 1 

Versicherungssumme   C 3.332 

Vertrag 

– Anpassung    A 8 

– Beginn    A 2.1 

– Dauer     A 2.3 

– Umfang    A 1 

– Verlängerung    A 2.3 

Vollkasko    C 1.2 

C 1.4 

Vorvertragliche Informationspflicht Seite 3 

W  Wasserfahrzeug 

– Bergung   C 3.1 

– Überreste   C 3.324 

– versichertes   B 2 

C 2 

Wasserskifahrer   B 5.15 

D 2.12 

Z  Zeitwert   C 3.334 
    


